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Text 

§ 3. 

(1) Die Eintragung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in das Firmenbuch hat zur Voraussetzung: 

 1. den Abschluß des Gesellschaftsvertrages; 

 2. die Bestellung der Geschäftsführer (des Vorstandes). 

(2) Wird die Gesellschaft nur durch eine Person errichtet, so wird der Gesellschaftsvertrag durch die 
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft ersetzt. Auf diese Erklärung sind die Vorschriften über den 
Gesellschaftsvertrag sinngemäß anzuwenden. 


